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ERLÄUTERUNGSBERICHT  

 

 

1. Rechtsgrundlage  
 
Gemäß § 22 (9) StROG 2010 hat jede Gemeinde für das Gemeindegebiet oder für Teile desselben die 
Verpflichtung  zum Anschluss an ein Fernwärmesystem (Fernwärmeanschlussbereich) festzulegen, wenn 

a) sie in einem Vorranggebiet für lufthygienische Sanierung liegt 
b) sie ein kommunales Energiekonzept erlassen hat 
c) für die Errichtung und den Ausbau der Fernwärmeversorgung eine verbindliche Zusage des 

Fernwärmeversorgungsunternehmens vorliegt. 
 
Die Stadt Graz ist im Entwicklungsprogramm für die Reinhaltung der Luft (LGBl. Nr. 53/2011) als Vor-
ranggebiet zur lufthygienischen Sanierung in Bezug auf die Luftschadstoffemissionen von Raumheizun-
gen ausgewiesen. Im Jahr 2011 hat der Gemeinderat, Gemeinderatsbeschluss vom 07.07.2011 (GZ: A14-
024494-2011-1 bzw. A23-018424-2004-12), zudem das Kommunale Energiekonzept KEK 2011 gem. 
StROG 2010 beschlossen.  
In diesem werden die Entwicklungsmöglichkeiten einer Fernwärmeversorgung für das Grazer Gemein-
degebiet dargestellt (Fernwärmeausbauplan). Darüber hinaus sind im KEK 2011 keine weiteren Maß-
nahmen zur lufthygienischen Sanierung vorgesehen. 
 
Im Zuge der Erarbeitung der gegenständlichen Verordnung der Stadt Graz in enger Zusammenarbeit mit 
der Energie Graz GmbH & Co KG (EGG) wurde nunmehr von dieser als zuständigem Fernwärmeversor-
gungsunternehmen eine verbindliche Zusage für die Errichtung und den Ausbau der Fernwärmeversor-
gung in den beiden definierten Teilgebieten vorgelegt. 
 
Damit sind sämtliche Voraussetzungen zur Festlegung von verpflichtenden Fernwärmeanschlussberei-
chen gemäß § 22 Abs 9 Z 1erfüllt. 
 
 

Bearbeiterin A14: DIin Nina Marinics-Bertović  

Bearbeiter A23: DI Wolfgang Götzhaber 

 

 

 

Graz, 03.07.2013 
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2. Gebietsauswahl 
 
Das Stadtplanungsamt und das Umweltamt der Stadt Graz haben in Abstimmung mit dem Amt der Stei-
ermärkischen Landesregierung, Abteilung 15 Energie, Wohnbau, Technik, und der Energie Graz GmbH & 
Co KG (EGG) als Fernwärmeversorger eine Gebietsauswahl für den zweiten verpflichtenden Fernwärme-
Anschlussbereich mit elf Teilgebieten in Graz getroffen. 
 
Nach der Verordnung zum Fernwärmeanschlussbereich 2012, in der zwei Teilgebiete als erste Teilpro-
jekte festgelegt wurden, wird mit der Verordnung zum Fernwärmeanschlussbereich 2013 ein weiterfüh-
render Schritt im Sinne der Verbesserung der Grazer Lufthygiene getan. Nach deren Abwicklung ist die 
weitere Ausweitung der Anschlussverpflichtungsgebiete vorgesehen. 
 
Die Entscheidung für diese weiterführende Gebietsauswahl wird auf Basis von drei wesentlichen Kon-
stanten getroffen, wobei der erste Punkt zwingend gegeben sein muss und die anderen Punkte hier 
zutreffen: 

 Lage im Fernwärmeversorgungsgebiet gemäß Kommunalen Energiekonzept (KEK) 2011 

 Lage in der „Beschränkungszone für die Raumheizung“ gemäß § 30(7) StROG 2010 iVm § 11 
Abs 2 der VO zum 3.08 Flächenwidmungsplan  

 in Bearbeitung bzw. Vorbereitung befindliche Bebauungspläne (Stand Mai 2013) 
 
Für die in den  „Beschränkungszonen für die Raumheizung“ gemäß Deckplan 2 des 3.0 Flächenwid-
mungsplans 2002 ersichtlich gemachten Gebiete gilt bei Neuerrichtung und Austausch anzeigepflichtiger 
Heizanlagen schon ein Verbot fester Brennstoffe. Diese Brennstoffe können ausnahmenweise zugelas-
sen werden, wenn ein Grenzwert eingehalten wird. Diese Maßnahme zur lufthygienischen Sanierung 
erfährt durch diese Verordnung eine weitere Verbesserung der Situation. 
 
Die Entscheidung für das Auswahlkriterium „Bebauungsplan“ zur weiteren Gebietsauswahl für Fern-
wärmeanschlussbereiche im Stadtgebiet von Graz fußt u.a. auf den Inhalten des §41 „Bebauungspla-
nung“ des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010. Denn unter §41 Abs 2 können für Bebau-
ungspläne zusätzliche Inhalte festgelegt werden. Explizit werde unter der Ziffer 10 auch die Belange des 
„Umweltschutz (Lärm, Kleinklima, Beheizung, Oberflächenentwässerung und dergleichen): Maßnahmen an Gebäu-

den, an Verkehrs und Betriebsflächen und Grundstücken und zum Schutz vor Naturgefahren;“ angeführt.  
 
In diesen Bebauungsplangebieten werden unbebaute und/oder unstrukturierte Teile des Gemeindege-
bietes neu und geordnet entwickelt. Ein Werkzeug für diese Entwicklung ist auch die lufthygienische 
Sanierung durch die Verhängung von verpflichtenden Fernwärmeanschlussbereichen. 
 
Sämtliche Gebiete weisen tendenziell eine höhere Feinstaubbelastung auf. 
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Teilgebiet 02/001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Teilgebiet befindet sich im Bereich Leonhardstraße – Engelgasse. Es liegt ein kleines, kompaktes 
Gebiet vor. Ein Bebauungsplan wird den Rahmen für bestehendes Änderungspotential des Bestandes 
und möglichen Neubauten geben. Bestandsgebäude befinden sich an der Leonhardstraße und sind teil-
weise bereits mit Fernwärme versorgt. Im Hofbereich werden Neubauten errichtet. Das Teilgebiet 
zeichnet sich durch den Schwerpunkt Wohnen aus, die Verbesserung des Kleinklimas durch die geplante 
Heizungsumstellung kommt unmittelbar der Bevölkerung vor Ort zu Gute.  
 
 
Teilgebiet 03/001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Teilgebiet befindet sich im Bereich Grabenstraße – Wickenburggasse – Laimburggasse – Lange 
Gasse. Es handelt sich um ein überwiegend bebautes Gebiet der gründerzeitlichen Blockrandbebauung. 
Die Bebauungsplanung wird den Rahmen für bestehendes Änderungspotential des Bestandes und mög-
lichen Neubauten geben. Die Bestandsbebauung ist erst zu einem untergeordneten Teil an das Fern-
wärmenetz angeschlossen. Zudem finden sich auch in diesem Teilgebiet stark verdichtete Objekte, bei 
deren Anschluss an das Fernwärmenetz mit geringem Aufwand eine hohe Wirksamkeit für das Kleinkli-
ma erreicht werden kann.  

Abb. 1: Gebietsabgrenzung auf Basis Luftbild 
2011 (© Stadtvermessungsamt) 

Abb. 2: Gebietsabgrenzung auf Basis Luftbild 
2011 (© Stadtvermessungsamt) 
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Teilgebiet 04/001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Teilgebiet befindet sich im Bereich Sigmundstadl-Mühlgasse-Weißeneggerstraße. Auch hier han-
delt es sich um ein kleines kompaktes Gebiet in Blockrandbebauung. Der Bebauungsplan wird den Rah-
men für bestehendes Änderungspotential des Bestandes und möglichen Neubauten geben. Die Be-
standsbebauung ist erst zu einem untergeordneten Teil an das Fernwärmenetz angeschlossen. Auch 
hierfinden sich stark verdichtete Objekte, bei deren Anschluss an das Fernwärmenetz mit geringem 
Aufwand eine hohe Wirksamkeit für das Kleinklima erreicht werden kann.  
 
 
Teilgebiet 05/002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Teilgebiet befindet sich im Bereich Eggenberger Gürtel – Steinfeldgasse – Grasweg. Es finden sich 
im Gebiet unterschiedliche Nutzungen wie Wohnen, Gewerbe etc. Es handelt sich um ein sehr hetero-
genes Gebiet mit großem Bedarf zur Strukturierung von Gebiet und Bebauung. Es beinhaltet einige Be-
standsgebäude, wie z.B. ein Hochhaus, welches zurzeit mit einer Ölzentralheizung versorgt wird. Von 
den Bestandsgebäuden ist nur ein geringer Teil schon durch Fernwärme versorgt. Eine Umrüstung führt 
kurzfristig zu massiven Verbesserungen des Kleinklimas vor Ort.  
 

Abb. 3: Gebietsabgrenzung auf Basis Luft-
bild 2011 (© Stadtvermessungsamt) 

Abb. 4: Gebietsabgrenzung auf Basis Luftbild 
2011 (© Stadtvermessungsamt) 
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Teilgebiet 05/003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Teilgebiet befindet sich im Bereich östlich und westlich der Karlauer Straße bis zur Kreuzung mit 
dem Mühlgang, im Bereich Rankengasse bzw. Köstenbaumgasse. Es finden sich im Gebiet unterschiedli-
che Nutzungen wie Wohnen, Gewerbe etc. Es handelt sich um ein sehr heterogenes Gebiet mit großem 
Bedarf zur Strukturierung von Gebiet und Bebauung. Die Bestandsgebäude im Gebiet sind bereits Groß-
teils mit Fernwärme versorgt. Auch hierfinden sich stark verdichtete Objekte, bei deren Anschluss an das 
Fernwärmenetz mit geringem Aufwand eine hohe Wirksamkeit für das Kleinklima erreicht werden kann.  
 
 
Teilgebiet 06/002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Teilgebiet befindet sich nördlich des UPC Stadions im Bereich Conrad von Hötzendorfstraße – 
Ulrich Lichtensteingasse – Johann Sebastian Bach Gasse. Es handelt sich um ein Neubaugebiet das durch 
die Nutzungen Wohnen, Büro und Handel geprägt sein wird. Eine Fernwärme-Versorgung des Gebietes 
ist von mehreren Seiten möglich. Durch den Anschluss an das Fernwärmenetz des stark verdichten Neu-
baugebietes kann mit geringem Aufwand eine hohe Wirksamkeit für das Kleinklima erreicht werden.  
 
 

Abb. 5: Gebietsabgrenzung auf Basis Luftbild 
2011 (© Stadtvermessungsamt) 

Abb. 6: Gebietsabgrenzung auf Basis Luftbild 
2011 (© Stadtvermessungsamt) 
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Teilgebiet 07/001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Teilgebiet befindet sich westlich der Liebenauer Hauptstraße im Bereich Liebenauer Hauptstraße 
– Engelsdorfer Straße. Es handelt sich um ein Neubaugebiet das überwiegend durch die Wohnnutzung, 
aber auch durch Nutzungen wie Büro und Handel an der Liebenauer Hauptstraße, geprägt sein wird. 
Durch den Anschluss an das Fernwärmenetz des verdichten Neubaugebietes kann mit geringem Auf-
wand eine hohe Wirksamkeit für das Kleinklima erreicht werden.  
 
 
Teilgebiet 08/001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Teilgebiet befindet sich im Bereich Sternäckerweg – Neufeldweg. Es handelt sich um ein Neubau-
gebiet für Wohnnutzung mit voraussichtlich 4 Bauabschnitten. Eine Hauptversorgungsleitung der Fern-
wärme liegt Vorort, das Teilgebiet ist  an mehreren Punkten anschließbar. Durch den Anschluss an das 
Fernwärmenetz des verdichten Neubaugebietes kann mit geringem Aufwand eine hohe Wirksamkeit für 
das Kleinklima erreicht werden.  
 
 
 

Abb. 7: Gebietsabgrenzung auf Basis Luftbild 2011 
(© Stadtvermessungsamt) 

Abb. 8: Gebietsabgrenzung auf Basis Luftbild 
2011 (© Stadtvermessungsamt) 
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Teilgebiet 13/001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dieses Teilgebiet befindet sich im Bereich Max-Reger-Gasse. Es handelt sich um ein Neubaugebiet mit 
Wohnnutzung. Durch den Anschluss an das Fernwärmenetz des verdichten Neubaugebietes kann mit 
geringem Aufwand eine hohe Wirksamkeit für das Kleinklima erreicht werden.  
 
 
Teilgebiet 14/001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Teilgebiet befindet sich westlich der FH Joanneum im Bereich Eckertstraße. Es handelt sich um 
ein Neubaugebiet mit heterogener Nutzung, wie Wohnen, Betreutes Wohnen, Kindergarten, -krippe, 
Handel, Studentenheim), Fachhochschule und Büro. Durch den Anschluss an das Fernwärmenetz des 
stark verdichten Neubaugebietes kann mit geringem Aufwand eine hohe Wirksamkeit für das Kleinklima 
erreicht werden.  
 
 

Abb. 9: Gebietsabgrenzung auf Basis Luftbild 
2011 (© Stadtvermessungsamt) 

Abb. 10: Gebietsabgrenzung auf Basis Luftbild 
2011 (© Stadtvermessungsamt) 
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Teilgebiet 16/001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Teilgebiet befindet sich westlich der Straßganger Straße im Bereich Straßganger Straße - Olga-
Rudel-Zeynekgasse. Es handelt sich um ein Neubaugebiet mit Handel/Büro Nutzung an der Straßganger 
Straße Nutzung und Wohnen im westlichen Bereich des Gebietes. Durch den Anschluss an das Fern-
wärmenetz des stark verdichten Neubaugebietes kann mit geringem Aufwand eine hohe Wirksamkeit 
für das Kleinklima erreicht werden.  
 
 

Die nunmehr festgelegten verpflichtenden elf Anschlussbereiche des Fernwärmeanschlussbereichs 2013 

stellen einen weiteren Abschnitt, nach dem Fernwärmeanschlussbereich 2012, auf dem Weg zur ver-

pflichtenden Fernwärmeversorgung im gesamten Stadtgebiet gem. dem Kommunalen Energiekonzept 

(KEK) 2011 dar. Weitere Bereiche werden folgen. 
 

Abb. 11: Gebietsabgrenzung auf Basis Luftbild 2011 
(© Stadtvermessungsamt) 
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3. Inhalt des Fernwärmeanschlussbereichs  
 
Die Teile des Gemeindegebietes für die eine Fernwärmeanschlussverpflichtung festgelegt wird, sind im 
Planwerk dargestellt (rote Schraffur), die Abgrenzung erfolgt parzellenscharf. 
Die Festlegung bezieht sich nur auf Baulandgrundstücke. Die innerhalb der Abgrenzung befindlichen 
Verkehrsflächen unterliegen nicht der Anschlussverpflichtung. 
 
Die Darstellung erfolgt auf Basis des Katasters. Zur besseren Orientierung werden die Straßennamen 
eingeblendet.  
 
Die Umsetzung der Fernwärmeanschlusspflicht erfolgt gemäß den Bestimmungen des Steiermärkischen 
Baugesetzes (§6 ). 
 
Die Bedingungen für Errichtung und Ausbau der Fernwärmeversorgung sind in der verbindlichen Zusage 
der Energie Graz GmbH & Co KG (EGG) vom 18.06.2013 (eingegangen unter GZ: A14–005295/2012–
0010) als zuständiges Energieversorgungsunternehmens festgehalten. 
 

 

 

 

 

 

4. Fachliche Grundlagen: Immissionen und Stadtklimatologie 

 
Sämtliche fachlichen Grundlagen (Immissionen und Stadtklimatologie) sind grundsätzlich dem Erläute-
rungsbericht zum Kommunalen Energiekonzept 2011, Gemeinderatsbeschluss vom 07.07.2011 (GZ: A14-
024494-2011-1 bzw. A23-018424-2004-12) zu entnehmen. Diese Grundlagen sind unverändert gültig 
und stellen auch die Basis der getätigten Gebietsauswahl dar.  

 

Diese werden, wie folgt, zitiert: 
 
Die Immissionssituation im Großraum Graz ist gekennzeichnet durch massive Grenzwertüberschreitungen bei Fein-
staub (PM10), Überschreitungen von Grenzwerten bei Stickstoffdioxid (NO2) und Benzoapyren (B(a)P). 
 
Beispielsweise stehen bei Feinstaub 2010 den zulässigen 35 Überschreitungstagen (Tagesmittelwert über 50 µg/m³ 
PM10) nach geltendem EU-Recht bzw. 25 nach dem Immissionsschutzgesetz Luft (IG-L) des Bundes bis zu etwa 70 
Überschreitungstage gegenüber (Abb. 1). 
 
Die Situation bei Stickstoffdioxid (NO2) wird in der „Statuserhebung NO2 in Graz 2003 – 2009“ des Amtes der Stmk. 
Landesregierung zusammengefasst: 
 
Der Grenzwert für den Halbstundenmittelwert entsprechend dem IG-L wurde in den Jahren 2003 bis 2009 insge-
samt 42 mal und jener für den Jahresmittelwert 11 mal überschritten. Die Verletzung von Vorgaben der EU-
Luftreinhalterichtlinie wurde 6 mal registriert.“ 
 
Weitere hausbrandrelevante Grenzwertüberschreitungen liegen mittlerweile auch beim kanzerogenen Schadstoff 
Benzo(a)pyren (B(a)P) vor. Der Grenzwert gemäß IG-L als Jahresmittelwert (JMW) von 1 ng/m³ wurde an der Mess-
stelle Graz-Süd mit 2,3 (2007), 1,5 (2008) und 2,7 ng/m³ (2009) deutlich überschritten. 
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Abb. 1: Überschreitungstage bei PM10 in Graz 2010 
 
 
 
 
 
Grazer Becken - Klima und Topographie 
Das Klima in Graz ist einerseits bestimmt durch die Talausgangslage am Randgebirgsfuß zum südöstlichen Alpen-
vorland, andererseits der im Norden des Grazer Feldes asymmetrischen Beckenlage mit dem höheren Plabutsch-
Buchkogel-Zug im Westen und den niedrigeren Riedelrücken im Osten mit ihren Seitentälern („Grazer Becken“). Die 
abschirmende Wirkung der Alpen im Nordwesten hat eine merkliche Abschwächung atlantischer Störungseinflüssen 
aus dieser Richtung speziell im Winterhalbjahr – und somit einen im Vergleich mit Städten nördlich des Alpen-
hauptkammes kontinentaler getönten Jahresgang der Klimaelemente – zur Folge und führt zu wesentlichen immis-
sionsklimatischen Nachteilen.  
Aus lufthygienischer Sicht ergeben sich aus der abgeschirmten Lage negative Aspekte aufgrund einer ausgespro-
chenen Windarmut und hohen Inversionsgefährdung im Winterhalbjahr. Diese Windarmut im Winterhalbjahr und 
die im Grazer Feld allgemein geringe Durchlüftungen begünstigen im hohen Ausmaß die Nebelbildung. Der Jahres-
gang der Windgeschwindigkeiten weist ein breites Spätherbst- und Winterminimum auf, wobei allgemein Monats-
mittel von 1m/s unterschritten werden. Dazu bewirkt die asymmetrische Beckenlage, dass die Windverhältnisse 
durch vier unterschiedliche Lokalwindsysteme bestimmt werden, die wiederum einen starken Einfluss auf die Witte-
rung (z.B. Nebelbildung) im Stadtgebiet ausüben. Das kleinste System, das der Hangabwinde, beruht auf dem Kalt-
luftabfluss. Sie erreichen ihre stärkste Ausprägung in den ersten Nachstunden. Sie weisen aber nur eine kleine 
Reichweite auf und sind für die Lufterneuerung lokal auf einen schmalen Streifen am Hangfuß begrenzt. Weitere 
Systeme sind die Talauswinde, Murtalaus- und -einwinde und die Flurwinde. Die topographisch reich gegliederte 
Umgebung des engeren Stadtbereiches führt allgemein zu einer auffallend starken Verzahnung von geländeklimati-
schen Phänomenen, wie etwa die der sogenannten Wärmeinseln. 
 
Witterungsverhältnisse und Immissionsbelastung 
Ungünstige meteorologische Bedingungen für die Luftqualität sind winterliches - kaltes und trockenes Hochdruck-
wetter mit entweder generell sehr wenig Wind aus verschiedenen Richtungen und bodennaher Inversion oder mit 
leichtem Wind aus südlichen Richtungen im Grazer Raum. Diese Witterungsverhältnisse stellen sich durch diese 
Beckenlage der Stadt Graz und der Abschirmung von atlantischen Luftmassen bei Westwetterlage durch die Alpen 
häufig ein. Ein Vergleich mit Besiedelungsregionen wie Wien mit flachem Gebiet und den Ausbreitungsbedingungen 
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ergibt, dass aufgrund der höheren Windgeschwindigkeiten (Wien/Biedermannsdorf 3,6 m/s) und stabilen Ausbrei-
tungsklassen niedrigere Belastungen. Dieser naturräumliche Nachteil vom Großraum Graz wird noch deutlicher bei 
Betrachtung der Immissionszusatzbelastung. Diese ist um das Dreifache höher. Das bedeutet, dass jede in Graz 
freigesetzte Emission mehr als dreimal so viel an Immissionsbelastung hervorruft wie im oben genannten Ver-
gleichsgebiet. 
 
Insgesamt ist daraus ersichtlich, dass die Ausbreitungsbedingungen südlich des Alpenhauptkamms aufgrund der 
Abschirmung gegenüber westlichen Windrichtungen („Westwindzone“) merklich schlechter sind, als in Gebieten 
ohne topographische Abschirmung. 
Dadurch müssen in den Tal- und Beckenlagen südlich des Alpenhauptkamms wesentlich größere technische und 
damit auch ökonomische Anstrengungen unternommen werden als in anderen Gebieten, die besser durchlüftet 
sind. 
 
 

5. Fachliche Grundlagen: Verursachersituation und der Beitrag der Raumheizung 

 
Verschiedenste Studien und Analysen in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten lassen für den Großraum Graz auf 
folgende Hauptverursacher schließen: 
 
 - Hausbrand 
 - Verkehr 
 - Industrie 
 
Für eine Verbesserung der Luftqualität im Großraum Graz ist es unabdingbar, auf all den Gebieten Maßnahmen zu 
setzten.  
Im Bereich des Verkehrs kam es zu ersten Verbesserungen durch den serienmäßigen Einsatz von Katalysatoren und 
Partikelfiltern sowie durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. 
Im Bereich Hausbrand konnte in den letzten Jahrzehnten durch den verstärkten Ausbau der Fernwärme schon erste 
Schritte in die Richtung der Luftqualitätsverbesserung gesetzt werden. In den Bereichen, wo noch immer Heizöl zum 
Einsatz kommt, macht sich positiv die Schwefelfreiheit des Brennstoffes bemerkbar. Beim klassischen Hausbrand ist 
insbesonders bei den Festbrennstoffanlagen der Schadstoff Benzopyren äußerst bedenklich.  
 
Beim Feinstaub (PM10) wird die Notwendigkeit von konsequenten Maßnahmen und ihrer Kontrolle in der exponier-
ten Grazer Kessellage besonders manifest. 
Nach den Ergebnissen der Statuserhebungen gemäß § 8 Immissionsschutzgesetz Luft (IG-L), BGBl I 115/1997 
i.d.g.F., wurde das Stadtgebiet von Graz neben mehreren Umlandgemeinden hinsichtlich der Feinstaubbelastung 
als „Sanierungsgebiet“ ausgewiesen. 
Die Gesamtemissionen in Graz und ihre Zuordnung auf verschiedene Verursachergruppen ergibt sich aus dem 
„Emissionskataster 2001“ des Amtes der Stmk. LRG, der allerdings erst 2008 veröffentlicht wurde und damit noch 
immer die aktuellste Datenbasis darstellt: 
 

Tab. 1: Gesamtemissionen 2001 [t/a] 

Verursachergruppe SO2 NOx CO CO2 PM10 

Verkehr 28 1.427 2.076 296.500 154 

Industrie + Gewerbe 155 725 3.713 508.620 86 

Hausbrand 357 370 4.640 523.000 72 

Gesamtergebnis 540 2.523 10.429 1.328.120 312 

 
Dem privaten Hausbrand sind demnach 72 / 312 => 23 % der lokalen Emissionen zuzuschreiben. 
 
Der abgeleitete Handlungsbedarf bei „Feinstaub“ PM10: 
 
Gesamteintrag (Emission lokal 312 t + etwa 10 % Ferntrans.) 347 t/a 
 
Zu bewältigen für < 35 ÜT 2006 max.    137 t/a 
Zu bewältigen für < 35 ÜT 2009 min.       51 t/a 
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Die Einsparung bei Feinstaub beträgt pro Jahr ca. 1 bis 10 kg / Wohneinheit (je nach bisherigem Heizsystem - dies 
kann in einzelnen Fällen bei unsachgemäß betriebenen Festbrennstofffeuerungen auch ein noch höherer Betrag 
sein. 
 
Mit den alleine aus städtischen Mitteln des Feinstaubfonds ab 2005 nach sozialen Kriterien geförderten Heizungs-
umstellungen bei 702 Wohneinheiten können demnach mindestens 1,4 t Feinstaub pro Jahr – und das auf längere 
Zeit -  vermieden werden. 
 
Weiters ist zu Maßnahmen im Heizungsbereich anzumerken, dass Feuerungsemissionen besonders kleine und da-
mit gesundheitsschädliche Partikel im Größenbereich unter 1 µm Durchmesser enthalten. 
Verringerungen in diesem Größenbereich zeigen daher – ähnlich wie bei den Dieselpartikelfiltern –nach einschlägi-
ger medizinischer Fachmeinung in der Gesundheitsrelevanz überproportionale Wirkung. 
Heizungsumstellungen sind aber nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Feinstaubreduktion, sondern auch der Re-
duktion von NOx-Emissionen (Stickoxide), SO2 (Schwefeldioxid), CxHy (Kohlenwasserstoffe) und insbesondere auch 
der Reduktion von CO2-Emissionen zu sehen. 
Der Effekt der Heizungsumstellungen auf die Emissionssituation wurde 2009 von der Grazer Energieagentur in 
einer Studie bewertet (Emissionsreduktion durch die Fernwärme im Großraum Graz, GEA, 23.11.2009). 
Der linke Balken stellt dabei die für die Bereitstellung der Fernwärme entstehenden Emissionen dar, der rechte 
jeweils die durch die Heizungsumstellungen erreichten Emissionsreduktionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2: Emissionsreduktion durch Heizungsumstellungen in Graz 2006 bis 2008 
 
 
 
 
Die neuerliche Beurteilung des Effektes der Heizungsumstellungen auf die Emissionssituation (Emissionsreduktion 
durch die Fernwärme im Großraum Graz, update 2013, GEA). 
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Bei einer Bewertung von Maßnahmen im Hausbrandbereich ist nicht nur die städtische Gesamtsituation zu berück-
sichtigen, sondern ganz besonders auch die kleinräumig zum Teil extrem hohe Belastung der Wohnbevölkerung 
durch (Festbrennstoff-) Einzelemittenten. 
Der Ausbau der Fernwärme in Graz ist daher auch in allen einschlägigen Maßnahmenprogrammen auf Landesebe-
ne in den Bereichen Feinstaub und Klimaschutz als zielführende Maßnahme enthalten. 
 
Heizungssituation in Graz 
Die letzten per flächendeckende Befragung ermittelten Zahlen zur Heizungssituation in Graz, stammen aus 2001 
(letzte Wohnungsstättenzählung, Statistik Austria). 

Tab. 2: Zahlen zur Grazer Heizungssituation 2001 

Heizungsarten Graz 2001 Anteil % 

Heizöl 28 

Fernwärme 26 

Gas 19 

Strom 16 

Holz 4 

Kohle 3 

alternative Energieträger 4 

Summe 100 

 
Auch diese Befragungsergebnisse sind hinsichtlich der tatsächlichen Beheizungsart mit Unsicherheiten behaftet, da 
in Gebäuden mit leitungsgebundenen Energieträgern alte Heizungsanlagen noch teilweise vorhanden sind und je 
nach Brennstoff-Preisrelationen fallweise in Betrieb genommen werden. 
Der „klassische Hausbrand“, über den Einsatz von Holz und Kohle (bzw. Koks) definiert, liegt damit in einer Größen-
ordnung von etwa 5 bis 10 %. 
 
Durch Neuanschlüsse sind in den Jahren seit 2001 größenordnungsmäßig etwa 10 Prozentpunkte an Wohneinhei-
ten mit Fernwärme versorgt worden. 
 
Exakte Zahlen dazu liegen nicht vor, da 

 seither keine Volkszählung erfolgte 

 das Umweltamt nur die geförderten Fälle (soziale Kriterien) erfasst 
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 die Energie Graz (EGG) als Versorgungsunternehmen ihre Statistik nur nach Kunden (= FW-Zentralen = 
Hausanschlüssen!) führt. 

 
Es haben daher in Graz ca. 60 – 70 % der Wohneinheiten derzeit keinen Fernwärmeanschluss. 
Aus fachlicher Sicht durch Fernwärme zu ersetzen sind in der folgenden Prioritätenreihenfolge: 
 

Tab. 3: Aufstellung der Prioritätenreihung 

Priorität Beheizung Kriterien 

1 Holz (älterer Bauart) und Kohle  Emissionen 

2 Heizöl und Strom Emissionen, CO2; Gesamte-
nergie 

3 Erdgas NOx, CO2 

 
Im Einzelfall sind Ausnahmen von dieser Prioritätenreihung möglich bzw. erforderlich. 
 
Auch bei einem Ersatz von bestehenden Erdgasheizungen durch Fernwärme gemäß „Priorität 3“ ergeben sich deut-
liche Umwelteffekte, insbesondere hinsichtlich der Verminderung der lokalen NOx-Belastung und der Emissionen an 
treibhausrelevantem Kohlendioxid (CO2). Gemäß nachfolgender Abbildung reduzieren sich etwa die CO2-Emissionen 
bei der Umstellung von Erdgas auf Fernwärme durch den darin enthaltenen KWK- bzw. Abwärmeanteil um 36 %, 
konkret um 257 - 165 = 92 kg CO2 / MWh (1 MWh = 1.000 kWh). Bei einer Wohnungs-Anschlussleistung von 5 kW 
und 1.300 Jahresvollbenutzungsstunden ergibt das einen Jahresenergiebedarf je Wohneinheit (WE) von 5 x 1.300 = 
6.500 kWh = 6,5 MWh. 
 
Es können damit je Wohneinheit jährliche Emissionen von 92 kg CO2 / MWh x 6,5 MWh = 598 kg CO2 reduziert wer-
den, bei 1.000 umgestellten Wohnungen demnach rund 600 t pro Jahr. 
 
Bei den Stickoxiden (NOx) beträgt dieser Wert zumindest (201-108) = 93 g NOx / MWh beim Ersatz von Erdgas-
Etagenheizungen, demnach 604 g NOx / WE. 
 
Zu den SO2- und Staubemissionen ist anzumerken, dass diese aufgrund der Emissionen im Kraftwerk im Vergleich zu 
lokalen Emittenten praktisch nicht immissionsrelevant sind. 
 
Daher weist der Ausbauplan auch erdgasversorgte Gebiete als Fernwärme-Erweiterungsbereiche aus. Für andere 
Teile des Stadtgebietes jedoch, deren Versorgung mit Fernwärme technisch und / oder wirtschaftlich schwer dar-
stellbar ist, wird eine Erdgasversorgung weiterhin zweckmäßig sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3 
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Die Anzahl der langfristig umzustellenden Gebäudebeheizungen ergibt sich aber nicht nur nach den o.a. fachlichen 
Prioritäten, sondern insbesondere nach der wirtschaftlichen Erschließbarkeit mit der Fernwärme-Leitung. Das wei-
tere Ausbaupotential für Fernwärme in Graz, ausgehend von derzeit etwa 450 MW Anschlussleistung wird aktuell 
mit 150 MW wie folgt zusammengefasst (update Mai 2010 einer GEA-Studie aus 2005): 
„Unter gleichbleibenden Rahmenbedingungen ist aus derzeitiger Sicht davon auszugehen, dass trotz eher stagnie-
rendem Gesamtwärmemarkt zumindest 150 MW an Wärmeleistung in den nächsten 10 Jahren von der Fernwärme 
erschlossen werden können. 
Bei Verbesserung der Rahmenbedingungen ist auch ein höherer Wert möglich – je nach Rahmen (Förderung, An-
schlusspflicht etc.). Die Priorität sollte auf jeden Fall in den Gebieten mit hoher Dichte (eine Frage der Wirtschaft-
lichkeit des Mitteleinsatzes) und hohem Anteil an Einzelheizungen liegen (Umweltschutz).“ 
 
 
 

6. Fachliche Grundlagen: Fernwärmeaufbringung 

 
Hinsichtlich der Fernwärmeaufbringung ist der Zustand, zusammengefasst in der folgenden Abbildung (Emissions-
reduktion durch die Fernwärme im Großraum Graz, GEA, 23.11.2009), von einer künftigen Aufbringung, für die es 
mehrere Szenarien gibt, zu unterscheiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4: FW-Erzeugung im Großraum Graz, Mittelwerte 2006 bis 2008 
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Die neuerliche Beurteilung hinsichtlich der Fernwärmeaufbringung ist derzeit in Arbeit (Emissionsreduktion durch 
die Fernwärme im Großraum Graz, update 2013, GEA). 
 
Vorhandene und geplante Fernwärme-Aufbringungskapazitäten in MW (Megawatt) fasst die folgende Tabelle 
zusammen: 
 

Fernwärmepotenzial in MW 
 
Werndorf 1 160 
Werndorf 2 200 
Mellach Bestand 230 
GDK Mellach neu (2 Varianten !) 250 ( 400) 

  
Zwischensumme Mellach/Werndorf  840 (990) 
FW-Leitungskapazität derzeit ca. 250 bis 300 !  
  
FHKW Puchstraße Bestand ca. 300 
  

Summe 1140 (1290) 
 
 
Es ist davon auszugehen, dass die benötigte Wärmemenge auch künftig jedenfalls zur Verfügung stehen wird, 
insbesondere da durch Kapazitätserweiterungen bzw. Erneuerungen im Bereich Stromerzeugung das Abwärmean-
gebot aus Kraft-Wärmekopplungsanlagen den leitungsgebundenen Wärmebedarf auf absehbare Zeit deutlich 
übersteigt. 
 
Bei der Aufbringung von Fernwärme sind, bezogen auf die nutzbare Kilowattstunde (kWh), folgende Aspekte zu 
berücksichtigen: 

1. Möglichst geringer Primärenergieeinsatz (und damit geringe CO2-Emissionen) 
2. Möglichst geringe lokale bzw. Gesamtemissionen klassischer Schadstoffe (insbesondere Feinstaub und 

NOx) 
3. Möglichst geringe Immissionsbelastung 

 
Damit ergibt sich in Summe eine eindeutige Präferierung von Fernwärme aus industrieller Abwärme, Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK, Notwendigkeit der Stromerzeugung) und thermischer Solarenergie. 
 
Der Vorteil einer KWK hinsichtlich des verringerten Primärenergieeinsatzes bei der Bereitstellung von Fernwärme 
sei am Beispiel des KW Mellach erläutert. 
Die elektrische Nettoleistung im KW Mellach liegt ohne Wärmeauskopplung bei 226 MWel; eine Wärmeauskopp-
lung von 230 MWth hat eine Reduzierung der elektrischen Leistung auf 176 MWel zur Folge. 
Es können daher 230 MW Fernwärme zum „Preis“ einer um 50 MW verringerten Stromproduktion (= elektrische 
Minderleistung) bereitgestellt werden. 
Die „spezifische Minderleistung“ beträgt damit 50 / 230 = 0,22. 
Eine elektrische Wärmepumpe müsste damit für eine Gleichwertigkeit mit der Fernwärme im Hinblick auf den Pri-
märenergieeinsatz mit einem Faktor 230 / 50 = 4,6 als Leistungsziffer arbeiten, was im Durchschnitt wohl kaum 
jemals erreicht wird. 
Betrachtet man nun eine „Ersatzproduktion“ der elektrischen Minderleistung von 50 MW in einem kalorischen 
Kraftwerk mit einem Wirkungsgrad von 40 %, benötigt man für diese 50 MW einen Primärenergieeinsatz von 50 / 
0,4 = 125 MW. 
Die spezifische Primärenergiebelastung der ausgekoppelten Fernwärme beträgt damit 
 
125 MW Primärenergieeinsatz / 230 MW FW = 0,54. 
 
Für eine Kilowattstunde Fernwärme werden demnach im KW Mellach lediglich 0,54 kWh Primärenergie aufgewen-
det. 
Bei einer zukünftigen Auskopplung von in Summe 250 MW Fernwärme aus den beiden Blöcken des erdgasbefeuer-
ten „GDK Mellach“ stellt sich diese Situation wie folgt dar: 
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Elektrische Minderleistung: 46 MW 
Wirkungsgrad bei reiner Stromproduktion (Kondensationsbetrieb): 58 % 
 
a) „Ersatzproduktion“ in einem KW mit 40 % Wirkungsgrad: 46 MW / 0,40 = 115 MW 
b) „Ersatzproduktion“ in einem KW mit 58 % Wirkungsgrad: 46 MW / 0,58 =   79 MW 
 
Die spezifische Primärenergiebelastung der ausgekoppelten Fernwärme beträgt damit 
 
Betrachtung a): 115 MW Primärenergieeinsatz / 250 MW FW = 0,46. 
Betrachtung b):   79 MW Primärenergieeinsatz / 250 MW FW = 0,32. 
 
Für eine Kilowattstunde Fernwärme werden demnach im neuen GDK Mellach je nach Betrachtungsweise  
a) lediglich 0,46 kWh bzw. 
b) 0,32 kWh Primärenergie  
aufgewendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5 
 
 
 

7. Fachliche Grundlagen: Zusammenfassung und Schlussfolgerung 
 
Der verstärkte Ausbau der Fernwärme bietet sich aufgrund der vorhandenen Abwärme im Großraum Graz als emis-
sionsreduzierende Maßnahme an. 
 
Das Kommunale Energiekonzept ist als ein Baustein für die Erlangung des Fernwärmeanschlussauftrages eine we-
sentliche Maßnahme zur Verbesserung der Luftgüte im Großraum Graz.  
Aus lufthygienischer Sicht ergeben sich aus der geografisch abgeschirmten Lage im Grazer Becken negative Aspekte 
aufgrund einer ausgesprochenen Windarmut und hohen Inversionsgefährdung im Winterhalbjahr. Diese Windar-
mut im Winterhalbjahr und die im Grazer Feld allgemein geringe Durchlüftung begünstigen im hohen Ausmaß die 
Nebelbildung. 
 
Etwa ein Drittel der Grazer Haushalte ist bereits mit einem Fernwärmeanschluss ausgestattet (ca. 450 MW Leis-
tung). Auf der Aufbringungsseite gibt es auf absehbare Zeit kein Mengenlimit, insbesondere auch durch die auf-
grund von Dämmmaßnahmen sinkenden spezifischen Verbräuche je Gebäude. Auch unter Berücksichtigung der 
beträchtlichen Mittel, die für Fernwärme-Umstellungen aufgewendet werden müssen, bleibt diese Maßnahme 
zentraler Punkt aller fachlich zu empfehlenden Maßnahmenbündel. 

 
Zitat KEK 2011 Ende. 

 

 

8. Rechtsfolgen der Fernwärmeanschlussverpflichtung 2013 
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Mit Verordnung der Fernwärmeanschlussverpflichtung 2013 kommt die Stadt Graz einer gesetzlichen 
Verpflichtung gemäß § 22 Abs 9 St ROG nach. 
Die Umsetzung erfolgt gemäß den Bestimmungen des §6 Stmk. Baugesetz.  
Diese legen zusammengefasst fest: 
Alle Gebiete, in denen Räume beheizt werden und die sich in einem Gebiet befinden, das durch die ggst. 
Verordnung zu einem Fernwärmeanschlussbereich erklärt wurde, sind an Fernwärmesysteme anzu-
schließen. Der Fernwärmeanschlussauftrag ist bei Neubauten zugleich mit der Baubewilligung bzw. mit 
Genehmigung der Baufreistellung und bei bestehenden Gebäuden in einem amtswegigen Verfahren mit 
Bescheid zu erlassen. Bei bestehenden Gebäuden hat die Baubehörde bis spätestens 10 Jahre nach In-
krafttreten der Verordnung den Fernwärmeanschlussauftrag zu erlassen. Dieser hat eine angemessene 
Frist zu enthalten. 
Ausnahmen von der Fernwärmeanschlussverpflichtung sind im § 6 Abs 2 Stmk. Baugesetz definiert. 
Vor dem Beginn der Bescheiderlassung ist eine detaillierte „Vor-Ort-Erhebung“ durchzuführen, um die 
technische Machbarkeit, das betreffende Areal, die tatsächlich vorhandenen Gebäudestrukturen und 
Heizungsarten zu überprüfen. 
 
Die Rahmenbedingungen unter denen die Normunterworfenen den Fernwärmeanschluss umsetzen 
können (Kosten inkl. Wertsicherung), sind in der beiliegenden verbindlichen Zusage des Energieversor-
gungsunternehmens definiert. 
 
Die elf festgelegten Teilgebiete sind im Sinne der Verbesserung der Grazer Lufthygiene als Ausweitung 
der ersten beiden 2012 verordneten Testgebiete zu sehen. Ein weiterer Ausbau solcher Teilgebiete ist in 
den nächsten Jahren vorgesehen. 

 

 

 

9. Allgemeines 
 

Die Fernwärmeanschlussverpflichtung 2013 besteht aus dem Verordnungstext und der zeichnerischen 
Darstellung samt Planzeichenerklärung. Es ist ein Erläuterungsbericht beigelegt. Die zeichnerische Dar-
stellung erfolgt im Maßstab 1:15.000 (Übersichtsplan) bzw. 1:3.000 (Planausschnitt Teilgebiete). 
 
Nach Beschluss durch den Gemeinderat werden die Unterlagen unverzüglich der Landesregierung zur 
Genehmigung vorgelegt. Nach Genehmigung dieser Verordnung durch die Landesregierung erfolgt die 
Kundmachung nach den Bestimmungen des Statutes der Landeshauptstadt Graz. 
 
 
Für den Gemeinderat: Für den Gemeinderat: 
 
 
 
 
(DI Bernhard Inninger) (DI Dr. Werner Prutsch) 
elektronisch gefertigt elektronisch gefertigt 


